
Kllosterbesteuerung
Von Bernward Hegemann O

Gemeint ist die Besteuerung der katholischen rden, Kongregationen,
geistlichen Genossenschaiten un! Säkularinstitute (als ammelbegri1iff da-
IUr ist der USCATUC „Ordensgemeinschaften“ gebräuchlich) SOWI1LEe deren
Mitglieder. Die rdensgemeinschaifiten SIN entweder selbständige, aUiLO-
ome Einzelklöster (Z eIeNn oder erbände, die direkt oder mittel-
bar ber Provınzen 1ın Niederlassungen, ıll1alen oder Klöster aufge-
glieder SiNd, welche den betreifenden Provinzialaten oder Generalaten
(SO der achausdruck {Ur die betreffenden Ordensleitungen) 1n unter-
schiedlichem Maße, je nach Art der betreffenden Ordenssatzungen unter-
stellt S1Nd. Kirchenrechtlich sind Ordensgemeinschaften juristische Per-

un ZWar Körperschaften des kirchlich-öffentlichen Rechtes, deren
Mitglieder 1ın klösterlichen Gemeinschaften en Die Ordensgemein-
chaiten S1nd Teil- bzw Gliedkörperschaften der katholis:  en irche

Nach dem deutschen echt sind die einzelnen Ordensgemeinschaften ent-
weder Körperschaiten öffentli:  en echts, daß eiıne Realidentität ZW1-
Schen der irchlichen un!' der staatlichen echtsfigur besteht, oder sS1e
sind als solche 1m staatlichen Bereıich nıicht ex1isten(t, daß S1e sich,

Rechtsverkehr teilnehmen können, e1INeSs treuhänderischen echts-
un Vermögensträgers 1n der orm eiınes eingetragenen Vereıins bedienen
mMuUusSsen  . (vgl Art 140 Art 15 Weıilımarer Verfassung 1Vm Arı
Reichskonkorda Wo noch solche m orm eiıner mbH oder einer
existieren, handelt es sich Relikte Aaus der ulturkamp({zeit. Im letz-
eren Fall ist un: bleibt das eigentliche ens die Ordensgemeinschaft,
auch st1 sind die 7zivilen Rechtsträger s unselbständige Hilfsgesell-
chaften
Nach der noch heute maßgeblichen un! auch richtigen Einheitstheorie 1st
STEeTis der klösterli Verband bzw das selbständige Einzelkloster Steuer-
subjekt, unabhängl1 davon, ob die Ordensgemeinschaft Körperscha{it des
Offentli  en echts 1st bzw. ob un! wieviele Rechtsträger S1e Aa oben
enannten Siınne hat. Diıie daäquat interpretierte un nicht analog
ewandte Familientheorie wird den klösterlichen, durch das Kirchenrecht
determinierten Verhältnissen gerecht, weil durch sS1e dlie vorgegebenen
un:! echtlich relevanten Tatbestände 1mM Hinblick auf die Ordensgemein-
scha: und iıhre Mitglieder, spezie ezügli ihrer Tätigkeıt, untier die

entsprechenden Steuergesetze subsumiert werden können.

x Vorabdruck eines e1trags des Verfassers, der ın dem ın KUurze erscheinenden
zweibändigen „Handwörterbuch des Steuerrechts“ Beck’sche Verlags-
andlung, München) veröffentlicht WwIrd Das Deutsche wissenschaf{tliche
Steuerinstitut der Steuerbevollmächtigten ın Bonn hat dem Vorabdruck äals
Mitherausgeber zugestimmt.
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DIie Ordensmitglieder stehen ihrer Ordensgemeins  aft nicht 1ın einem
Dienst- oder Beschäftigungsverhälitnıs Ihre Rechtsverhältnisse sıind auf-
grun! des Profeßvertrages SUl1 generI1s. Wenn die einzelnen Ordensmit-
glieder Eextiern gegenüber Drıtten tatıg werden, erIullen S1Ee den Aufftrag
un das Ziel ihrer rdensgemeinschafit un handeln damıt {Ur den en
vgl [0)8!1 536 eX Juris Canonic1 GAE — Normalerweise vollzieht
sıch diese Tätigkeit oder tacıte 1M Rahmen SOg Mutterhaus-
oder Gestellungsverträge. Die AdUuSs der Zurveriügungstellung einer -
oder bestimmten Anzahl VO  } bzw benannten Personen aufgrun: der
enannten ertrage resultierenden Mutterhaus- DZW. Ordensabgaben
unterliegen nicht der Lohnsteuerpflicht vgl BFEFH-Urt V. A 1962,

ILL, 310) Diese Abgaben SiNnd W1e die anderen tätigkeitsbezogenen
Einnahmen, krtrage aus Autoren- oder Honorarverträgen, sofern die
rdensgemeinscha{it Vertragspartner 1st, Einnahmen der Ordensgemeıin-
schai{it, die nach StIG versteuern S1Nd. Die umsatzsteuerliche Behand-
Jung all dieser Erträge d1ıfiferenziert sich dagegen SeCem StG anach,
ob eiINne Ordensgemeinschai{it Körpers  ait des öffentli  en echts ist oder
nicht Dıiese st1 Unglei  behandlung soll 1mM Rahmen der Umsatzsteuer-
novellierung durch eine Nr D StiG behoben werden (vgl BFH-
Urt. V. 1964, III, 206; H-Bes 30 1969, IL, 330)
Nur iın seltenen Fällen sSind Ordensleute 1ın einem Beamten- oder Ange-
stelltenverhältnis und annn auigrun! anderer gesetzlı  er Vorschriften,
7z. B als Hochschulprofessoren, Militär- oder GS-Pfarrer) tätıg Diese
Arbeitseinkommen werden dann, W1Ee bei en anderen Staatsbürgern,
nach den Bestimmungen des EStIG un!: den damıt zusammenhängenden
Gesetzen versteuert (vgl BFEH-Urt 19951, 1952 IILI, 49)
Der BEH hat ın permanenter un!' konstant entwickelter Rspr dem Ver-
haltnıs der Ordensmitglieder ihrer Ordensgemeinschafit ın objektiver
Beurteilung des A die Profeß gewollten un: damıt bestehenden st1l
Tatbestandes, der dem kirchenrechtlichen Sachverhalt entspricht, Rech-
nung etiragen (vgl BFEH-Urt. 1955, IIL, 11@; BFH-Urt.

1965, IIL, Z BEFEH-Urt \ 19683, IT 999; dagegen
gelangt das BFH-Urt. E 1968, 1969 IL, 03 alschen chluß-
folgerungen, weil die agende Ordensgemeinscha{it den wirtschaftli  en
Tatbestand unri  1g dargeste hatte).
lle Ordensgemeinschaften besitzen die Privilegien der em Gemein-
nützigkeıit), daß {Ur den konkreten Steuerfall die diesbezüglichen Be-
stimmungen der einzelnen Steuergesetze anzuwenden Sind.
Unterhalten Ordensgemeinschaften AL Sicherstellung ihrer wirtschaft-
ichen Existenz oder 1n Verfolg ihres Ordenszieles gem. em wirt-
scha{ftliche Geschäftsbetriebe (bei Ordensgemeinschaften, die KöÖörper-
chaften des Offentli  en echts sind, Spricht INa  ®} annn VO  ®) gewer  en
Betrieben), unterliegen dieselben der vollen Steuerpfli  1E Bel Ordens-
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gemeinschaf{ften, die icht Körperschaiften des öffentli  en Rechtes sind,
können die Gewıinne un!' Verluste AaUuSs den wirtschai{itli  en es!  aits-
betrieben jedoch gegeneinander aufgerechnet werden, während dieses bei
rden, die Körperschaften des öffentli:  en echts SINd, nicht möglich 1ST.
Letztere können jedoch ihre Betriebe gewerbli  er Art, WI1e die Ver-
kehrsbetriebe der Kommunen, untier einem eigenen Rechtsträger m
oder AG) zusammen({fassen, daß die Ausschüttungen dieser Gesell-
cha{iften bel der Ordensgemeinscha{it Erirage AUS Vermögensverwaltung
darstellen Schwierigkeıiten bereitet die stl Behandlung der unbezahlten
Mitarbeit, als vollwertıge Arbeitskraf verstanden, der Ordensange-
hörıgen 1n wirtschaftli:  en oder gewerbli  en Betrieben der rdensge-
meinschaf{t. Die iktive Eınsetizung der VO  - OFD OFD schwankenden
und ihrer öhe nach geringen sSos. Verrechnungslöhne Ta die Ge-
wınn- un!' Verlustrechnung verfälscht das wirtschaftliche Betriebsergeb-
nN1ıS un: widerspricht dem Prinzıp der stl Gleichbehandlung (Glei  e1ts-
grundsatz). DIie bisherige Praxis stuftzt sich qauft singuläre Verhandlungser-
gebnisse bzw. auf Verwaltungsanweısungen der einzelnen OF  D ıne
bundeseinheitliche egelung untier Wahrung der Steuergerechtigkeit
vgl reıben des BE  = 1971 die Finanzminister |-senatoren]
der Länder untier Aktenzei  en B/5 2706 31/70)
Ordensgemeinschaften, die 1n Verfolg iıhres Ordenszieles Krankenhäuser,
Schulen, Internate un! hnliche soziale oder wohlfahrtspflegerische Eıin-

richtungen unterhalten, werden hinsichtlich derselben einschließlich der

notwendigen steuerunschädlichen Betriebe WI1e Lehrwerkstätten us

gem. den Sonderbestimmungen der em behandelt

Die Arbeitsgemeinschafit der Deutschen Ordensoberen-Vereinigungen
(VOD, un! publiziert ın ihrem 1  an „Ordenskorrespon-
denz“ wesentliche eıitrage un Entscheidungen Z Staatskirchenrecht;
der „Steuer- un! echtsausschuß“ der Arbeitsgemeinschaft (D öln öU,
Kieler Straße 545 era un informiert durch SeINEe internen Mitteilungen
die Ordensgemeinschaften
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